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RS OGH 1974/5/8 5Ob97/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1974

Norm

ABGB §862a

ABGB §876

ZPO §228 A1

ZPO §228 A2

Rechtssatz

Beim einseitigen empfangsbedürftigen Rechtsgeschäft ist der Empfänger der Willenserklärung Anfechtungsgegner. Die

Anfechtung muß unverzüglich erklärt werden. Will der Anfechtungsgegner die Anfechtung nicht gelten lassen, muß der

Anfechtende die Anfechtung durch Feststellungsklage, daß sein Recht aufrecht ist, gerichtlich geltend machen.
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